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Einladung und Bekanntmachung 

zur Sitzung des Gemeinderates 
 

Am Montag, den 29.07.2024 findet um 20:00 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde Serfaus eine 

öffentliche Gemeinderatssitzung statt. 
 

Tagesordnung 
 

1. Beratung und Beschlussfassung über das Ansuchen der Beregnungsgenossenschaft 

Untertösens um Kostenübernahme für die Renovierung der Bringung der 

Bewässerungsfassung am Argebach in Untertösens 

2. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Verordnung der BH Landeck 

„Fahrverbot während der Wintersaison in der Gemeinde Serfaus“ vom 13.12.2022 

betreffend des §2 Abs. 1 Ziffer 6 

3. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss einer Zusatzvereinbarung zum 

Vertrag zur Bewirtschaftung des Kulturzentrums vom 07.12.2018 abzuschließen 

zwischen der Gemeinde Serfaus und Timischl Melitta 

4. Beratung und Beschlussfassung über die Gründung einer Städtepartnerschaft mit der 

luxemburgischen Gemeinde Bertrange 

5. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines Pachtvertrages für die 

Hintere Flathalm zwischen der Gemeinde Serfaus und der Alminteressentschaft 

Hinterflath Alm 

6. Erlass einer Verordnung über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages 

7. Erlass einer Verordnung über die Erhebung von Kanalbenützungsgebühren 

8. Beratung und Beschlussfassung über die kostenlose Übernahme des Trennstückes 1 im 

Ausmaß von 25m² und des Trennstückes 2 im Ausmaß von 16m² aus der Gp. .317 (Pure 

Serfaus Investment GmbH) zur Vereinigung mit der Gp. 329/13 (Gänsackerweg) bzw. 

Gp. 2329 (Dorfbahnstraße) – Öffentliches Gut – Inkamerierung gemäß vorliegender 

Vermessungsurkunde von Vermessung Büro Kofler ZT GmbH, GZ 10451. Die 

grundbücherliche Durchführung erfolgt gemäß § 15 Lieg Teil G. 

9. Grundtausch zwischen der Gemeinde Serfaus und Dr. Philipp Schwarz im Bereich 

Gemeindestraße Lourdes (Straßenverbreiterung): 

a) Beratung und Beschlussfassung über die grundbücherliche Durchführung der 

Vermessungsurkunde von Büro Kofler ZT GmbH, GZ 9613D gemäß § 15 Lieg TeilG). 

Die Trennstücke 1-5 im Ausmaß von insgesamt 78 m² aus den Gpn. 568/2, 568/3 

(Dr. Philipp Schwarz), Gp. 892/4 (Neue Heimat Tirol) und Gp. 2559 (Öffentliches 

Gut) werden zur Vereinigung mit der Gp. 2353 in das Öffentliche Gut 

übernommen (Inkamerierung). 

b) Beratung und Beschlussfassung über die grundbücherliche Durchführung der 

Vermessungsurkunde von Büro Kofler ZT GmbH, GZ 9613G gemäß § 13 Lieg TeilG). 

Das Trennstück 2 im Ausmaß von 24 m² aus der Gp. 2559 (Öffentliches Gut) wird 

mit der Gp. 568/2 (Dr. Philipp Schwarz) vereinigt (Exkamerierung). 

10. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss einer Zusatzvereinbarung zum 

Mietvertrag vom 12.03.2010 abzuschließen zwischen der Gemeinde Serfaus und der 

Musikkapelle Serfaus betreffend des Probelokales samt Nebenräume 

11. Personalangelegenheiten 

12. Anträge, Anfragen, Allfälliges 
 

Der Bürgermeister 

Mag. Paul Greiter 
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